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Nr. IV/5.173-Eis-Unt 7,|79
Verordaung d€s Lxndratsamtes Würzburg über den ge-
schützten Landschaftsbestandteil "Finkenflue" in der Ge-- . * . -
lnerI0e ötseDnetm, uemerxutrg uDlerelsenDelm | . L 't )

Aufgrund von Art. l2 Abs. I und 3 in Verbindung mit Art.
9 Abs.4, Art.45 Abs. I Nr.4 und Abs. 2 und Art. 37 Abs.
2 Nr. 3 des Bayerischen Naturschutzgesetzes . Bay-
NaSchG - erl,aißt das landratsamt Wurzburg folgende
mit Schreiben der Regierung von Unterfranken vom 9. Mai
I 984, Nr. 820'8632.00-24/83, genehmigte Verordnung:

$ l
Sch u tzgegensla nd

(l) Der in der Gemeinde Eisenheim auf den Grundsttlcken
Fl. Nm. 1284, 1285,1286,lZ87 ,1288, Gemarkung Un-
iereisenheim, gelegene Geländeeinschnitt wlrd als Land-
schaftsbestandteil geschützt.

(3) Der geschutzte Landschaftsbestandteil hat eine G$ße
von 1,3258 ha und erhält die Bezeichnung "Finkenflug".

(2) Die Grenzen des geschutzten Landschaftsbestandteiles
sind in einer Karte M I :25.000 und einer Karte M I :
2.500 eingetragen. Dje Karten sind Bestandteil dieset
Verordnung.

$2
Schutzzweck

Zwecke des geschützten Landschaftsbestandteiles ist es, den
Gellindeeinschnitt als Trennbereich innerhalb der einseitig
bewirtschaftete n Nutzflächen im Interesse des Naturhaus-
haltes, insbesondere der Tier- und Pflanzenwelt. zu erhal-
ten.

L Im stidlichen Bereich des Schutzgebietes befindet sich
ein Trockenrasen mit wertvollen Pflanzenvorkommen.

2. Der Geländeeinschnitt ist mit dem Cehölzbewuchs ein
wichtiger kbensraum fLlr Vögel (ca. 32 Arten; darunter
sind Arten der "Roten Liste", wie z. B. Klappergras-
mücke, Ringeltaube, Pirol usw.1.

Der Eriaß der Verordnung ist im Interesse des Naturhaus-
halts erforderlich.

$ 3
Verbote

{l)Nach Art. 12 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 9 Abs. 4
BayNatSchG ist es verboten, ohne Genehnrigung den
geschützten Landschaftsbestandteil zu zerstören oder zu
verandern. Zusländig fitr die Erteilung der Genehmi
gung ist das Landratsamt Würzburg als Un(ere Natur-
schutzbehörde.

{2) Es Ist deshalb vor allem verboten:

l. Bodenbestandteile abzubauen, Grabungen, Spren-
gungen oder Bohrungen vozunehmen oder die Bo
dengestalt in sonstiger Weise zu ver,indern,

4 .

6.

7 .

5 .

3 .

bauliche Anlagen im Sinne der Bayerischen Bauord-
nung zu errichten, zu ändem, abrubrerhen oder zu
beseitigen, auch wem dies keiner Baugenehmigung
beda4

Draht- oder Rohrleitungen zu verlegen oder zu er-
richten

die Lebensbereiche (Biotope) der Tiere und Pflanzen
zu stören oder nachhaltig zu veündem,

Pflanzpn oder eiruelne Teile von ifuren abzuschnei-
den, abzupflücken, aus- oder abzureißen, auszugra'
ben, zu entfemen oder sohst zu beschädigen.

freilebenden Tieren nachzustellen, sie zu fangen
oder zu töten, Brut- und Wohnstätten oder Gelege
solcher Tiere fortzunehmen oder zu beschädigen,

eine andere als die nach $ 4 zugelassene wirtschaftli-
che Nulzung auszuilben,

Sanhr -  l r  le - . .n

außerhalb von Straßen und Wegen mit Kraftfahr
zeugen zu fahren oder diese abzustellen,

8 .

9 .

10. zu zelten oder zu lagern

1 l. Feuer zu machen,

12. zu lärmen oder Tonübertragungs oder Tonwieder-
gabegeräte zu benutzen.

Ausg€nommen von den Verboten sind

I . die rechtmaißige Ausubung der Jagd,

2. die nsr Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Land
schaftsbestandteil€s von der Unteren Naturschutzbehör-
de angeordneten Überwachungs, Schutz- und Pflege
maßnahmen.

3. das Aufstellen oder Anbringen von Zeichen oder Schil-
dem, die auf den Schutz oder die Bedeutung des land
schaftsbestandteiles hinweisen, oder von Wegemarkie-
rungen, Warntafeln, Ortshinweipn, Sperzeichen oder
sonstigen AbspernJhgen, wenn die Maßnahme auf Ver'
anlassung des lnndratsamtes Würzburg als Untere Na-
tu rschüubehörde erfolgt,

4. unaufschiebbare Sicherungsmaßnahmen, die zur Ab-
wehr einer gegenwärtigcn Gefahr fur Leben, Gesundheit
oder bedeutende Sachwerte erforderlich sind.

5. a) die bisherigeextensive landwirtschaftliche
Bodennutzung

b) nach vorheriger Anhörung der Unteren Naturschutz-
behörde die plenterartige Holznutzung (Entfemung
einzelner Stiimme unter Erhaltuns dcs Cehölzes).

$4
AUSnanmen
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s5
. Befreiung

(l) Von den Verboten und Beschränkungen dieser Verord'
nung kann im Einze lfall gem. Art. 49 BayNatSchc eine
B€freiung erteilt werden, wenn

l. tlberwiegende Grtlnde des allgemeinen Wohies die
Befreiuog erfordern, oder

2. die Befolgung des Verbotes zu einer offenbar nicht
b€absichtigten H,ärte führen wilrde und die Abwei-
chung mit den öffentlichen Belangen im Sinne des
Bayerischen Naturschutzgesetz€s, irßbesondere mit
dem Schutzzwe.k des g€schittzten Landschaftsbe.
sandteiles. vereinbart ist. odel

3. die Befolgung des Verbotes zu einer nicht gewollten
B€€inträchtigung von Natur und Landschaft führen
wLlrde.

(2)Zuständig zur Erteilung der Befreiung ist das Land-
ratsamt Wilrzburg als Untere Naturschutzbehörde.

$6
Ordnungswidrigkeiten

(l) Nach Art. 52 Abs. I Nr. 3 BayNatSchG kann mit Geld
buße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark belegt wer_
den, wer vorsäulich oder fahrtäasig den Verboten-<les g 3
Abs. 2 der Verordnung zuwiderhandelt.

(2) Nach Art. 52 Abs. I Nr. 6 BayNa6chG kann mit G€ld.
buße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark belegt wer,
den, wer voßätzlich oder fahrlässig einer vollziehbaren
Auflage zu einer Genehmigung nach g 3 Abs. I oder zu
einer Befreiung nach $ 5 Abs. I der Verordnung nicht
nachkommt.

$7
Inkrafttreten

Diese Verordnung tri(t am Tage nach der amtlichen Be-
kanntmachung im Amtsblatt des landkreises Wibzburs in
Kraft.

Wunburg, den 29. Mai 1984
[,andratsamt Wtlrzburg

Dr. Schrcier
Landrat
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